 

Rückerstattung Sozialhilfe / Mustervorlage: Verfügung
 


Name Sozialhilfebehörde / Datum etc.
Verfügung betreffend Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen 
in Sachen Peter Muster, geb. 11.11.2222, von Buchsen LU, wohnhaft in      
Sachverhalt / Ausgangslage
A.       wurde in den Jahren       bis       mit netto Fr.       von der Sozialhilfestelle       unterstützt.       ist seither nicht mehr unterstützungsbedürftig und lebt seit       in      . Das aktuelle steuerbare Einkommen beläuft sich auf Fr.       und das Reinvermögen betrug am 1. Januar       Fr.      . Schulden sind nicht bekannt und Betreibungen keine anhängig.

B. Aufgrund dieses Sachverhaltes wurde       mit Brief vom       auf die bestehende Rückerstattungspflicht hingewiesen.  FORMDROPDOWN 
 wurde eingeladen, die früheren Sozialhilfeleistungen innert 30 Tagen zurückzuerstatten oder innert dieser Frist einen schriftlichen Vorschlag für die ratenweise Rückzahlung einzureichen. Falls derzeit eine Rückerstattung nicht zumutbar ist, wurde  FORMDROPDOWN 
 gebeten, über seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse umfassend Auskunft zu geben. Innert dieser Frist ging bei der Sozialhilfestelle weder eine Zahlung noch ein Zahlungsvorschlag noch eine Stellungnahme ein. Somit ist aufgrund der Akten zu verfügen.

Erwägungen 

1. Wer für sich oder für Familienangehörige finanzielle Sozialhilfe bezogen hat, hat diese zurückzuerstatten, wenn sich seine finanziellen Verhältnisse wesentlich verbessert haben und die Rückerstattung zumutbar ist (Art. 27 Abs. 2 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe, bGS 851.1, abgekürzt SHG). Die Rückerstattung erstreckt sich auf finanzielle Sozialhilfe, welche die unterstützte Person für sich, ihren Ehegatten, eingetragene Partner oder ihre unmündigen Kinder erhalten hat. 

2. Die politische Gemeinde, welche die finanzielle Sozialhilfe erbracht hat, verfügt die Rückerstattung (Art. 26 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, SR 851.1, abgekürzt ZUG i.V.m. Art. 3 Abs. 3 SHG). Die Zuständigkeit der Sozialhilfebehörde       ist damit gegeben.

3. Gestützt auf Art. 3 der Verordnung zum Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (bGS 851.11, abgekürzt SHV) sind die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe erlassenen Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) verbindlich, soweit das Gesetz oder die Verordnung keine andere Regelung vorsehen oder besondere Umstände ein Abweichen rechtfertigen. Gemäss Kap. H.9 der SKOS-Richtlinien ist für die Berechnung des monatlichen Rückerstattungsbetrages ein erweitertes Budget nach SKOS-Richtlinien zu erstellen. Demnach erscheint die Rückerstattung bezogener Sozialhilfeleistungen zumutbar, wenn die Einnahmen den doppelten Grundbedarf zuzüglich Wohnkosten, medizinische Versorgung, Erwerbsauslagen, Steuer- sowie Unterhaltspflichten und weitere begründete Auslage nach effektivem Aufwand übersteigen. Laut Steuerauskunft des Steueramtes       vom       verfügt       derzeit über ein steuerbares Einkommen von monatlich Fr.      . Demgegenüber steht ein erweiterter Bedarf von ca. Fr.      /Monat (     -Personenhaushalt). Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes sind die Voraussetzungen für die Rückerstattung der früheren Sozialhilfeleistungen als erfüllt zu betrachten, zumal dagegen innert Frist keine Einwendungen erhoben wurden. Demzufolge ist die Rückerstattung nun zu verfügen. 

Beschluss

Die Sozialhilfebehörde
v e r f ü g t :

1.       wird verpflichtet, die in den Jahren       bis       bezogenen Sozialhilfeleistungen im Betrag von Fr.       mit monatlichen Raten von Fr.      , jeweils per 30. des Monats und erstmals per      , zurückzuerstatten. 
2.       wird für diese Verfügung eine Gebühr von Fr.       auferlegt. / Es werden keine Kosten erhoben. 
Rechtsmittel

Gegen diese Verfügung der Sozialhilfebehörde kann innert 20 Tagen seit der Zustellung beim Departement Inneres und Kultur, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Obstmarkt 1, 9102 Herisau schriftlich Rekurs erhoben werden. Der Rekurs hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid ist dem Rekurs beizulegen

Auszug an

-       (einschreiben; unter Beilage von Einzahlungsscheinen)

Versand am:

GEMEINDE      
Unterschriften
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